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TOP II.11:  Prüfung alternativer Sanktionsmöglichkeiten – Vermeidung von Ersatz-

freiheitsstrafen gemäß § 43 StGB 

 

Berichterstattung: Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen 

 

 

1. Die Justizministerinnen und Justizminister haben die Rechtspraxis im Zusammenhang 

mit der Anordnung der Vollstreckung von Ersatzfreiheitsstrafen, die in den Ländern 

praktizierten vielfältigen Maßnahmen zur Vermeidung der Vollstreckung von Ersatz-

freiheitsstrafen, etwa durch gemeinnützige Arbeit, und auch neue Vorschläge zur 

Haftvermeidung und für eine effektivere Geldstrafenvollstreckung sowie alternative 

Sanktionsmöglichkeiten erörtert. 

 

2. Die Justizministerinnen und Justizminister sind sich darin einig, dass eine etwaige 

Neugestaltung der Ersatzfreiheitsstrafe einer eingehenden und vertieften Prüfung be-

darf.  

 

3. Die Justizministerinnen und Justizminister sprechen sich dafür aus, in einer Bund-

Länder-Arbeitsgruppe diese Frage sowie weitere Verbesserungen des bestehenden 
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Instrumentariums zur Haftvermeidung eingehend zu prüfen und in diese Prüfung auch 

neue Vorschläge sowohl zur Anordnung als auch zur Abwendung der Vollstreckung 

von Ersatzfreiheitsstrafen (z. B. durch eine Strafrestaussetzung zur Bewährung ge-

mäß § 57 StGB oder eine noch nachdrücklichere Geldstrafenvollstreckung) einzube-

ziehen. Auch ist der Frage nach alternativen Sanktionsmöglichkeiten nachzugehen. 

Dabei sollen insbesondere auch rechtsvergleichende Erkenntnisse einbezogen wer-

den. 

 

4. Die Justizministerinnen und Justizminister bitten daher den Strafrechtsausschuss, ei-

ne entsprechende Arbeitsgruppe unter dem gemeinsamen Vorsitz der Länder Bran-

denburg und Nordrhein-Westfalen einzurichten. Das Bundesministerium der Justiz 

und für Verbraucherschutz bitten sie, sich an der Arbeitsgruppe zu beteiligen. 

 

 

 

 

 


